
 

Versicherungsrechtliche Beurteilung von Teilnehmern  
an dualen Studiengängen / P R Ü F S C H E M A 1 
 
 
A. Duales Studium JA / NEIN? 

                                                
1 Stand: 23. September 2010; vgl. Verlautbarung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur versicherungsrechtli-
chen Beurteilung von Teilnehmern an dualen Studiengängen vom 5. Juli 2010. 
² Zu den dualen Studiengängen im weiteren Sinne zählen auch berufsbegleitende Studiengänge. Zu deren versicherungsrecht-
licher Handhabung vgl. B. 2. 
³ Wenn, was regelmäßig der Fall sein wird, ein prägender oder enger innerer Zusammenhang zwischen der bisherigen Beschäf-
tigung und dem Studium gegeben ist (vgl. Rspr. des BSG: B 12 KR 24/03 und B 12 KR 22/97). 
4 In Einzelfällen kann ausnahmsweise eine Versicherungspflicht als Arbeitnehmer in Betracht kommen, wenn ein prägender 
oder enger innerer Zusammenhang zwischen der bisherigen Beschäftigung und dem Studium vorliegt; sich das Studium mithin 
als berufsintegriertes Studium darstellt (vgl. B. 2.). 

1.  Beste ht  eine enge Verzahnung zwischen dem 
Studium und den  Praxisphasen im Betrieb?  
Indizien:  

� Praxisphasen sind Bestandteil der Studien- und Prüfungsordnung, 
sie unterliegen inhaltlichen Vorgaben (Rahmen-/Ausbildungsplan). 

� Kooperationsvertrag zwischen Unternehmen und Hochschule. 
� Vertrag mit dem Unternehmen ist Voraussetzung für die Einschrei-

bung in den Studiengang. 

NEIN: kein duales 
Studium im enge-
ren Sinne² 

JA 

2.  Nehmen die Praxisphasen einen hohen Anteil des 
Studiums ein?  
Indizien: 

� Anteil der Praxisphasen liegt über dem herkömmlichen Praxissemes-
ter. 

� Mehrere Praxisphasen, die sich mit Studienphasen an der Hochschu-
le abwechseln. 

� Im Regelfall ein Drittel bis die Hälfte der Studienzeit. 

B. Art des dualen Studiums? 

Fortführung der vor dem 
Studium bestehenden 
Versicherungspflicht in 
der Sozialversicherung³ 

3.  Praxisintegrierte duale Studiengänge  
� Die berufspraktischen (Ausbildungs-)Phasen stellen sich infolge or-

ganisatorischer und/oder curricularer Verzahnung mit der theoreti-
schen Hochschulausbildung als Bestandteil des Studiums dar. 

� Für den betrieblichen Teil besteht ein Praktikumsvertrag bzw. ein 
Vertrag über die praktische Ausbildung. 

1. Ausbildungsintegrierte duale Studiengänge  
� Sind auf die „berufliche Erstausbildung" ausgerichtet, verbinden Stu-

dium mit einer betrieblichen Ausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf. 

� Für den betrieblichen Teil besteht ein Ausbildungsvertrag in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf nach dem BBiG oder der HWO. 

 

KEINE 
Versicherungspflicht in 
der Sozialversicherung 4 

JA 

NEIN: kein duales 
Studium im enge-
ren Sinne² 

Versicherun gspflicht in 
der Sozialversicherung 

 

2.  Berufsin tegrierte duale Studiengänge  
� Sind auf berufliche Weiterbildung ausgerichtet. 
� Enge Verzahnung mit der weiterhin ausgeübten Berufstätigkeit. 
� Für den betrieblichen Teil besteht ein Arbeitsvertrag. 


